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Im Kanton Zürich wurde die Erziehungsdirektion
auf dieses Elaborat, das unseren Berufsstand in
übelster Weise in Mißkredit bringt, aufmerksam
gemacht. Im Erziehungsrat wurde die Angelegenheit

besprochen. Der Erziehungsrat fand es richtig,

den Schulgemeinden mitzuteilen, daß bei
Anschaffungen desselben keine Subventionen aus
der Staatskasse ausgerichtet würden.
Diese Haltung unseres Erziehungsrates erfüllt uns
mit großer Dankbarkeit. Wir sind überzeugt, daß
wir die Durchdringung der Lehrmittel mit
zersetzendem Stoff auf alle wirksame Arten bekämpfen

müssen. Auch Ihr Kanton beteiligt sich an der
Interkantonalen Lehrmittelkonferenz. Deshalb
liegt es mir daran, Sie zu orientieren und Sie zu
ermuntern bei Ihren zuständigen Behörden eventuell

in gleicher Weise vorzugehen. Ein solches
solidarisches Verhalten könnte eventuell bei der
Interkantonalen Lehrmittelkonferenz und vor
allem auch beim Verlag, der seine Geschäfte bachab

gehen sieht, den nötigen Eindruck hinterlassen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Dr. P. Grob

Der Autor von «Welt im Wort» wehrt sich

Zug, den 21. März 1972

Herr Dr. Grob,

Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil!
Mit Ihrem Schreiben an die Polizeikommandanten

aller an der Interkantonalen Lehrmittelkonferenz

beteiligten Kantone versuchen Sie, über das
von mir redigierte Lesebuch ein Verdikt analog
zu demjenigen im Kanton Zürich zu erwirken.
Man sollte einem Mann in Ihrer Stellung, der
sogar einen akademischen Titel trägt, mehr Judicium

zutrauen dürfen als Sie, allem Anschein
nach, besitzen.
Leute von Ihrem Zuschnitt scheinen mir gefährlich

zu sein, denn sie stellen eine Bedrohung
unseres freiheitlichen Staatswesens dar, das zu
schützen u. a. die Aufgabe der Polizei wäre.
Als Alternative zum Verbot meines Lesebuchs
könnte man z. B. ins Auge fassen, Sie und Herrn
Hauri, den Redaktor des «Polizeibeamten», im
Amt zu suspendieren, bevor Sie noch größeres
Unheil anrichten. Eine Sammelaktion beim Zür¬

cher Erziehungsrat, dem Sie ja ohnehin schon
großen Dank schulden, würde Ihnen gewiß finanzielle

Sorgen ersparen.
Die Zürcher Stadtpolizei wirbt zur Zeit mit Hilfe
von Zündhölzern um Nachwuchs. Nun lieferten
Sie, Herr Hauri, und der Erziehungsrat das
nötige Pulver dazu. Wenn sich der Rauch einmal
verzogen hat, wird man ja sehen, wen es am
schlimmsten erwischte.
Dem Ansehen der Polizei dürfte die ganze
Geschichte jedenfalls kaum zuträglich sein, und die
Nachwuchssorgen werden Sie mit solchen
Aktionen ebenfalls nicht los. Was jedoch das
Ansehen des Erziehungsrates betrifft - dem konnte
das alles vielleicht gar nicht mehr schaden.
Eines mögen Sie sich auf jeden Fall merken: In

den von Ihnen anvisierten Kantonen entscheidet
nicht die Polizei darüber, welche Lehrmittel
zulässig sind und welche nicht.
Jeder Vogel kennt sein Revier und respektiert
die Reviere seiner Nachbarn. Sie scheinen dieses
Naturgesetz nicht zu kennen und haben daher
alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben, zu
tragen.

Mit Gruß C. Hüppi

Ein Zürcher Gymnasiallehrer erteilt dem Erziehungsrat eine staatsbürgerliche Lektion

Winterthur, den 12. März 1972
An die
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich
Walcheturm
8090 Zürich

Betr.: Lesebuch «Welt im Wort»

Sehr geehrte Herren,
mit leiser Verwunderung las ich im «Schulblatt
des Kantons Zürich» für den Monat März die
Verfügung, daß das Lesebuch «Welt im Wort» nicht
mehr subventioniert werde. Ich benütze dieses
Buch in meinen Gymnasialklassen seit zwei Jahren

und habe es aus verschiedenen Gründen für
das beste befunden, das mir in letzter Zeit be¬

gegnet ist. Da ich als Mittelschullehrer durch die
Streichung des Buches von der Liste der
beitragsberechtigten Lehrmittel nicht direkt betroffen

werde, hätte ich die Maßnahme sicher bald
vergessen.
Nun ist aber durch die Presse (NZZ, Nr. 113)
auch die Begründung dafür bekanntgeworden.
Diese veranlaßt mich, Ihnen die Reaktion eines
Benützers des Buches (und würde es ihm
entzogen, wüßte er sich anderswie zu behelfen)
mitzuteilen. Ich beziehe mich dabei auch auf das
den Fall betreffende Schreiben der Erziehungsdirektion

an die Schulämter und Schulpflegen
vom 17. Februar, wo eine Einladung des
Erziehungsrats an die Lehrerschaft erwähnt ist, «die 272
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